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Deutsche Bischofskonferenz

Nr. 51 Neue Broschüren
 der Deutschen Bischofskonferenz

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz wird 
in Kürze folgende Broschüren herausgeben:

Die deutschen Bischöfe – Migrationskommission
Nr. 42 Handreichung zu aktuellen Fragen 
des Kirchenasyls – 2., aktualisierte Auflage 2019

Nach einer kontroversen öffentlichen Debatte über das 
Kirchenasyl verständigten sich die katholische und evan-
gelische Kirche im Februar 2015 mit der Leitung des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf 
das sogenannte „Dossierverfahren“. Es ermöglicht Kir-
chengemeinden und Ordensgemeinschaften weiterhin, 
im Rahmen von Kirchenasyl besondere Härtefälle zur 

erneuten Prüfung vorzulegen. Nach einer Pilotphase 
wurde das Verfahren 2016 verstetigt. Im Sommer 2018 
hat die Innenministerkonferenz eine Neuregelung be-
schlossen, die zur Folge hat, dass die Gewährung von 
Kirchenasyl unter bestimmten Bedingungen erschwert 
wird.

Um den Entwicklungen der vergangenen Jahre Rech-
nung zu tragen und die Gemeinden bzw. Ordensgemein-
schaften auch angesichts veränderter Bedingungen für 
einen sorgsamen Umgang mit dem Kirchenasyl zu sen-

sibilisieren, hat die Migrationskommission der Deutschen 
Bischofskonferenz eine aktualisierte Fassung ihrer Hand-
reichung zum Kirchenasyl erarbeitet. Sie gibt grundle-
gende Informationen zu den notwendigen Entschei-
dungs- und Kommunikationswegen. Leitend ist dabei die 
Überzeugung, dass das Kirchenasyl immer nur „ultima 
ratio“ zur Verhinderung drohender Menschenrechtsver-
letzungen oder individuell unzumutbarer Härten sein 
kann.

Die deutschen Bischöfe – Kommission für 
gesellschaftliche und soziale Fragen
Nr. 48 Zehn Thesen zum Klimaschutz.
Ein Expertentext

Der Expertentext „Zehn Thesen zum Klimaschutz“ wur-
de von der Kommission für gesellschaftliche und sozia-
le Fragen erarbeitet und vom Ständigen Rat der Deut-
schen Bischofskonferenz im Januar verabschiedet. 
Ausgehend von einer Darstellung der Notwendigkeit des 
Klimaschutzes auch aus sozialethischer Perspektive wer-
den auf Grundlage von ökonomischen, natur- und rechts-
wissenschaftlichen Überlegungen Empfehlungen mit 
konkreten Umsetzungsschritten zum Klimaschutz dar-
gelegt. Reflexionen zur Vorbildfunktion der Kirche, auch 
unter Verweis auf die jüngst veröffentliche Arbeitshilfe 
„Schöpfungsverantwortung als kirchlicher Auftrag. Hand-
lungsempfehlungen zu Ökologie und nachhaltiger Ent-
wicklung für die deutschen (Erz-)Diözesen“, schließen 
den Text ab.

Apostolischer Stuhl

Nr. 49 Botschaft des Heiligen Vaters
 zum Welttag für Geistliche Berufungen 
Die Botschaft des Heiligen Vaters zum 56. Welttag für 
Geistliche Berufungen am 12. Mai 2019 wurde veröffent-
licht. Sie kann ab sofort unter www.vatican.va > Fran-
ziskus > Botschaften > Welttag für Geistliche Beru-
fungen heruntergeladen werden.

Nr. 50 Botschaft des Heiligen Vaters 
 zur Fastenzeit 2019
Die Botschaft des Heiligen Vaters zur Fastenzeit 2019 
wurde veröffentlicht. Sie kann unter w2.vatican.va 
> Sprachauswahl (Deutsch) > Botschaften > Bot-
schaften > Für die Fastenzeit heruntergeladen wer-
den.
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Der Erzbischof von Berlin

Nr. 52 Inkraftsetzung des Beschlusses 4/2018
 der Regional-KODA Nord-Ost vom 29.11.2018

In der Sitzung am 29.11.2018 in Berlin hat die Regional-
KODA Nord-Ost folgendes beschlossen:

Bereinigung der DVO

Der Wortlaut des Beschlusses ist im Einzelnen in der An-
lage zu diesem Amtsblatt ersichtlich. Diese Anlage ist 
Bestandteil des Amtsblattes.

Hiermit setze ich den oben genannten Beschluss der Re-
gional-KODA Nord-Ost vom 29.11.2018 für den Bereich 
des Erzbistums Berlin in Kraft. 

Berlin, den 11. März 2019
B 00214/2019
S.III hg/S.III as
Siegel
  Dr. Heiner Koch
  Erzbischof von Berlin

Nr. 53 Inkraftsetzung des Beschlusses 5/2018
 der Regional-KODA Nord-Ost vom 29.11.2018

In der Sitzung am 29.11.2018 in Berlin hat die Regional-
KODA Nord-Ost folgendes beschlossen:

„§ 30 Absatz 1 Befristete Arbeitsverträge“ der DVO lau-
tet ab 1.4.2019

(1) Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des 
Teilzeit- und Befristungsgesetzes sowie anderer gesetz-
licher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträ-
gen zulässig. Die kalendermäßige Befristung eines Ar-
beitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes 
soll bei Mitarbeitern von EG 1 bis EG 5 bzw. S 2 bis S 4 
die Dauer von höchstens zwölf Monate, im Übrigen die 
Dauer von höchstens achtzehn Monate nicht überschrei-
ten.

Hiermit setze ich den vorbezeichneten Beschluss der 
Regional-KODA Nord-Ost vom 29.11.2018 für den Be-
reich des Erzbistums Berlin in Kraft. 

Berlin, den 11. März 2019
B 00216/2019
S.III hg/S.III as
Siegel
  Dr. Heiner Koch 
  Erzbischof von Berlin

Nr. 54 Inkraftsetzung des Beschlusses 6/2018
 der Regional-KODA Nord-Ost vom 29.11.2018

In der Sitzung am 29.11.2018 in Berlin hat die Regional-
KODA Nord-Ost folgendes beschlossen:

Korrektur der Fußnote 22a zu § 20 Absatz 3 DVO 

In der Tabelle der Fußnote 22a (ab 01.01.2019 Fußno-
te 42) zu § 20 Absatz 3 DVO wird für das Kalenderjahr 
2020 der Wert „45,47 v.H.“ in den Entgeltgruppen 13-15 
ersetzt durch den Wert „45,57 v.H.“.

Hiermit setze ich den vorbezeichneten Beschluss der 
Regional-KODA Nord-Ost vom 29.11.2018 für den Be-
reich des Erzbistums Berlin in Kraft. 

Berlin, den 11. März 2019
B 00217/2019
S.III hg/S.III as
Siegel
  Dr. Heiner Koch
  Erzbischof von Berlin

Nr. 55 Inkraftsetzung des Änderungsbeschlusses  
 der Zentral-KODA vom 08.11.2018 gemäß 
 § 3 Abs. 1 Ziffer 1 Zentral-KODA-Ordnung  
 (ZKO)

Die Zentral-KODA hat beschlossen, den Beschluss zur 
Entgeltumwandlung vom 15. April 2002, zuletzt geändert 
durch Beschluss vom 21. März 2013, zu ändern.

Der Wortlaut des geänderten Beschlusses ist im Einzel-
nen in der Anlage zu diesem Amtsblatt ersichtlich. Die-
se Anlage ist Bestandteil des Amtsblattes.

Hiermit setze ich den oben genannten Beschluss der 
Zentral-KODA vom 08.11.2018 für den Bereich des Erz-
bistums Berlin in Kraft. 

Berlin, den 11. März 2019
B 00184/2019
S.III hg/S.III as
Siegel
  Dr. Heiner Koch
  Erzbischof von Berlin
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Erzbischöfliches Ordinariat

Nr. 56 Feier der Heiligen Woche
 St. Joseph, Müllerstr. 161

Palmsonntag, 14. April 2019
08:00 Uhr Hl. Messe
10:00 Uhr Palmweihe (im Hof) und Palmprozession
12:00 Uhr Hl. Messe
18:00 Uhr Hl. Messe

Montag, 15. April 2019
08:00 Uhr Hl. Messe
18:00 Uhr Hl. Messe

Dienstag, 16. April 2019
08:00 Uhr Hl. Messe
18:00 Uhr Hl. Messe
Die Missa chrismatis findet in der St. Matthias-Kirche 
um 10:00 Uhr statt.

Mittwoch, 17. April 2019
08:00 Uhr Hl. Messe
18:00 Uhr Hl. Messe

Gründonnerstag, 18. April 2019
08:30 Uhr Stundengebet
19:00 Uhr Beginn des Triduum Paschale:
Messe vom letzten Abendmahl des Herrn mit
Fußwaschung, Pontifikalamt

Karfreitag, 19. April 2019
08:30 Uhr Karmetten
15:00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben des Herrn

Karsamstag, 20. April 2019
08:30 Uhr Karmetten
21:00 Uhr Feier der hochheiligen Osternacht mit
Erwachsenentaufe, Pontifikalamt

Ostersonntag, 21. April 2019
08:00 Uhr Hl. Messe
10:00 Uhr Pontifikalamt (Rundfunkübertragung)
12:00 Uhr Hl. Messe
18:00 Uhr Hl. Messe

Ostermontag, 22. April
08:00 Uhr Hl. Messe
10:00 Uhr Pontifikalamt
12:00 Uhr Hl. Messe
18:00 Uhr Hl. Messe

Gelegenheit zum Empfang des Bußsakramentes
in der Kirche St. Joseph:

Samstag vor Palmsonntag, 13. April 2019
15:30 bis 16:30 Uhr
17:15 bis 18:00 Uhr

Palmsonntag, 14. April 2019
09:00 bis 09:45 Uhr
17:00 bis 18:00 Uhr

Montag, 15. April 2019
17:00 bis 18:00 Uhr

Dienstag, 16. April 2019
17:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch, 17. April 2019
17:00 bis 18:00 Uhr

Gründonnerstag, 18. April 2019
17:00 bis 18:45 Uhr

Karfreitag, 19. April 2019
14:00 bis 14:45 Uhr und nach der Liturgie

Ostersonntag, 21. April 2019
09:30 bis 10:00 Uhr

Ostermontag, 22. April 2019
09:30 bis 10:00 Uhr

Nr. 57 Ausgabe der heiligen Öle für die Gemein- 
 den des Erzbistums Berlin

Die heiligen Öle können von den Dekanen oder deren 
Beauftragten im Anschluss an die Missa chrismatis am 
Dienstag, 16. April 2019, in der St. Matthias-Kirche ab-
geholt werden. Die Gefäße sind vorher sorgfältig zu rei-
nigen und vor Beginn der Missa chrismatis in der Sak-
ristei abzugeben.

Die heiligen Öle werden ausschließlich für die Dekana-
te ausgegeben; diese verteilen sie an die Pfarreien, die 
Klöster und die Sonderseelsorger.

Nr. 58 Gedenktag des heiligen Papstes Paul VI.

Mit Dekret vom 25. Januar 2019 hat die Kongregation 
für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung die 
Aufnahme des heiligen Papstes Paul VI. in den Römi-
schen Generalkalender als nichtgebotenen Gedenktag 
am 29. Mai bekannt gegeben (Prot. N. 29/19). Bis eine 
approbierte Übersetzung des Tagesgebets und der Zwei-
ten Lesung für die Lesehore vorliegt, sind die entspre-
chenden Commune-Texte (Hirten der Kirche: für Päps-
te) zu verwenden.
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Die lateinische Fassung des Tagesgebets lautet:

Deus, qui Ecclésiam tuam regéndam 
beáto Paulo papæ commisísti, 
strénuo Fílii tui Evangélii apóstolo, 
præsta, quǽsumus, ut, ab eius institútis illumináti, 
ad civílem amóris cultum in mundum dilatándum, 
tibi collaboráre valeámus. 
Per Dóminum.

Die lateinischen Texte sind auf der Homepage des Deut-
schen Liturgischen Instituts unter www.liturgie.de zu fin-
den.

Für das Jahr 2019 ist das Direktorium am 29. Mai in fol-
gender Weise zu ergänzen:

29 Mi der 6. Osterwoche
 g Hl. Paul VI., Papst
  Off vom Tag oder vom g (Com Pp)
   1. Vp vom H Christi Himmelfahrt
 weiß M vom Tag
   L: Apg 17,15.22 – 18,1
   Ev: Joh 16,12–15
 weiß M vom hl. Paul VI. (Com Pp)
   L und Ev vom Tag oder aus den   
   AuswL, zB:
   L: 1 Kor 9, 16-19.22-23 (ML IV,  
   386f.)
   Ev: Mt 16, 13-19 (ML IV, 435)
  M vom Bitttag
   L und Ev vom Tag oder aus den   
   AuswL

Nr. 59 Gestellungsgelder für Ordensmitglieder 
 2019

Mit Bezug auf die Empfehlung der Vollversammlung des 
VDD werden für das Erzbistum Berlin die Bestimmungen 
über Gestellungsgelder für Ordensmitglieder (ABl. 2000, 
Nr. 27), zuletzt geändert durch RL vom 29.11.2017 (ABl. 
2018, Nr. 9) wie folgt geändert:

Die Ziffern 3.1. und 3.2. erhalten mit Wirkung vom 
1. Januar 2019 folgende Fassung:

3.1. Das Gestellungsgeld beträgt für die im Land  
 Berlin eingesetzten Ordensmitglieder in der

 Gestellungsgruppe 1 jährlich  71.280,00 €
  monatlich  5.940,00 €

 Gestellungsgruppe 2 jährlich  58.800,00 €
  monatlich  4.900,00 €

 Gestellungsgruppe 3 jährlich  42.900,00 €
  monatlich  3.575,00 €

 Gestellungsgruppe 4 jährlich  36.420,00 €
  monatlich  3.035,00 €

3.2. Das Gestellungsgeld beträgt für die im übrigen  
 Gebiet des Erzbistums eingesetzten Ordensmit- 
 glieder in der

 Gestellungsgruppe 1 jährlich  70.500,00 €
  monatlich  5.875,00 €

 Gestellungsgruppe 2 jährlich  57.960,00 €
  monatlich  4.830,00 €

 Gestellungsgruppe 3 jährlich  42.180,00 €
  monatlich  3.515,00 €

 Gestellungsgruppe 4 jährlich  35.820,00 €
  monatlich  2.985,00 €

Nr. 60 Kollekte am Karfreitag 

Das Erzbistum empfiehlt den Pfarreien ein aktuelles An-
liegen, für das die Kollekte am Karfreitag erbeten wer-
den kann. 

2019 wird ein Projekt von „Caritas international“ unter-
stützt: „Von der Orthopädie-Werkstatt zur Behinderten-
politik“.

Seit 1990 unterstützt Caritas international ein Rehabili-
tationszentrum in Monduli im Nordosten Tansanias. Das 
John Paul II Rehabilitation Centre hieß lange Jahre Hu-
duma ya Walemavu (das ist Swahili und bedeutet „Für-
sorge für behinderte Menschen“). 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen werden in der 
Region um Arusha im Nordosten des Landes oftmals an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt. Schlimmstenfalls 
werden Kinder gleich nach der Geburt ausgesetzt. Vie-
le Kinder und Jugendliche mit Behinderung werden ver-
nachlässigt und bleiben tagsüber alleine im Haus. Oft 
sind sie ganz sich selbst überlassen. Die Behinderung 
kann so nicht kompensiert werden, wenn die Betroffe-
nen nicht gefördert werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: 
https://www.caritas-international.de/hilfeweltweit/afrika/
tansania/behinderung-klinik-foerderung

Es steht den Pfarreien frei, dieser Empfehlung zu folgen 
oder die Kollekte für andere Zwecke zu erbitten.

Nr. 61 Todesfälle

Die Rubrik 61 enthält personenbezogene Daten, die 
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht im Internet 
veröffentlicht werden.

Das vollständige Amtsblatt finden Sie im passwort- 
geschützten Intranet unter 
http://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/intern
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Nr. 62 Personalia

Die Rubrik 62 enthält personenbezogene Daten, die 
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht im Internet 
veröffentlicht werden.

Das vollständige Amtsblatt finden Sie im passwort- 
geschützten Intranet unter 
http://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/intern

Nr. 63 Änderungen im Schematismus

S. 38 Die Praxis von Professor Dr. med. Karl-
 Michael Derwahl ist unter folgenden neuen
 Kontaktdaten erreichbar:
 Gethsemanestr. 6
 10437 Berlin-Prenzlauer Berg
 Tel. 030 2809 -7994
 derwahl@ikfe-berlin.de
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